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Giinther Bdchler/Maren Haartje

Grenzen der internationalen
Friedensbemiihungen um Jugoslawien

Warum verhielt sich die Friedensbewegung wie gelihmt, als ausgerechnet im « gemeinsamen
Haus Europa» die jugoslawischen Sezessionskonflikte ausbrachen? Fehlte es nur am
«Schurken im Stiick», der bei andern Konflikten so leicht auszumachen und zu bekdmpfen
war? Oder bedeuteten die Komplexitdt des Konflikts, seine wenig bekannten historischen
Hintergriinde, der Zusammenhang mit der neuen Uniibersichtlichkeit nach dem Zerfall der
realsozialistischen Systeme ganz einfach eine Uberforderung, um fiir eine bestimmte Seite
Partei ergreifen zu kénnen? Auf der andern Seite machte der Konflikt im ehemaligen
Jugoslawien ebenfalls klar: Partei ergreifen heisst nicht in erster Linie eine bestimmte
Konfliktpartei unterstiitzen, sondern Menschen beistehen, deren Rechte verletzt werden,
unter Umstdnden von seiten aller Konfliktparteien. Wir fragten Giinther Bdchler, den
Geschdftsfiihrer der Schweizerischen Friedensstiftung in Bern, wie die Friedensbewegung in
solchen Auseinandersetzungen fiir Frieden und Menschenrechte eintreten sollte, welche
politischen Mechanismen dabei zur Verfiigung stehen miissten und warum im Fall Jugosla-
wien die bestehenden Institutionen des Volkerrechts versagt haben. Als Antwort auf unsere
anspruchsvolle Frage liegt dieser Text vor, den Giinther Biichler zusammen mit Maren

Haartje, der Assistentin der Friedensstiftung, fiir die Neuen Wege verfasst hat.

Verhaltenes Interesse angesichts
der Komplexitit der Verhaltnisse

Internationale und bilaterale Bemiihungen
um eine friedliche Neuordnung des ehemali-
gen Jugoslawien sind ebenso gescheitert,
wie die Aktivititen der Friedensbewegun-
gen erfolglos geblieben sind. Beides erklart
sich aus dem verhaltenen Interesse, vor al-
lem aber aus den strukturellen Problemen
der involvierten Drittparteien. Die zuriick-
haltende Anteilnahme ldsst sich mit der
Kompliziertheit der aktuellen Verhiltnisse
im ehemaligen Jugoslawien begriinden, die
wiederum auf eine verwirrende Geschichte
des Landes zurilickgeht. Dazu nur einige
knappe Hinweise:

Der Nationalitdtenkonflikt ist ein jahr-
hundertealter Kampf um Gleichberechti-
gung zwischen Staatsvolkern (mit Staatsre-
ligionen) oder zwischen einem Staatsvolk
und unterdriickten ethnischen Minderheiten.
In diesem Jahrhundert wird seit dem Ersten
Weltkrieg von der Gefahr der Balkanisie-
rung als einer Dauerkrise gesprochen. Ge-
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meint ist damit eine von einer Nationalitit
ausgeiibte autoritidr-zentralistische Macht
(1921 wurde unter serbischer Dominanz
eine strikt zentralistische Verfassung verab-
schiedet), die von der Vielfalt der Interessen
der beherrschten Volker so unterminiert
wird, dass es frither oder spiter zur Explosi-
on kommen muss. So geschehen wihrend
des Zweiten Weltkrieges, der in Jugoslawien
zum Kampf aller Parteien gegen alle fiihrte:
serbische Tschetniks, kroatische Ustascha,
kommunistische Partisanen, Besatzer.

Das 1945 neugegriindete Jugoslawien
setzte sich aus vier grosseren Volkern zu-
sammen (Slowenen, Kroaten, Serben und
Moslems), kannte drei Amtssprachen (ser-
bisch, kroatisch und slowenisch) und besass
zwel Alphabete (das kyrillische und das la-
teinische). Die Grenzen zwischen den sechs
Republiken blieben auch nach 1974, also
nach der Dritten Verfassung, die das Land
foderalisierte, ein kiinstliches Gebilde des
von Tito und der kommunistischen Partei
mit Hilfe der Armee zusammengehaltenen
Staates.



Verdrangte Vergangenheit

Warum aus der Dauerkrise so plotzlich ein
blutiger Biirgerkrieg wurde, ldsst sich aus
der verdringten bzw. nichtverarbeiteten Ver-
gangenheit erkldren, die sich nicht zuletzt in
einseitiger Geschichtsschreibung ausdriick-
te. Und schliesslich geriet auch der «Son-
derfall» Jugoslawien — dhnlich wie andere
osteuropdischen Linder — in einen politi-
schen Taumel, den das Scheitern des sowje-
tischen Modells und der Einsturz des Ost-
blocks auslosten.

Wie schnell aus historischen Empfind-
lichkeiten Aggressionen werden konnen,
zeigten die Manifestationen einer politi-
schen Kaste, die den wirtschaftlichen und
damit sozialen Niedergang nicht erkennen
wollte und unfidhig war, auf Autonomiebe-
diirfnisse anders zu reagieren, als die Volks-
armee aufmarschieren zu lassen. Zwar hat-
ten ob der Verwirrung iiber den Zusammen-
bruch des Sozialismus manche auf einen
«jugoslawischen Gorbatschow» gehofft.
Doch kommunistische Parteipolitiker ent-
puppten sich bereits im Sommer 1990 als
nationalistische Biirgerkriegshetzer, die als
selbsternannte Volksfiihrer die nationale der
demokratischen Frage voranstellten. Die ju-
goslawische Friedensbewegung konstatiert
heute resigniert, dass der Balkan eine «De-
ponie fiir die Frustration des Militarismus»
sei, da jede Generation einen Krieg zu ver-
arbeiten habe und mit den Erinnerungen
fertig werden miisse.

Die jugoslawische Volksarmee ist aus
dem Partisanentum im Zweiten Weltkrieg
entstanden  (Volksbefreiungsbund), ihre
Klammer war Tito, ihre Identitét begriindete
sich darin, nicht blockkommunistisch zu
sein, und sie hatte eine eigene Parteiorgani-
sation. Zu einer wirklich tragfihigen und
friedensfordernden zivilen Vernetzung ge-
sellschaftlicher Strukturen kam es nicht.
Vielmehr hatte die Armee eine Integrations-
funktion («Briiderschaft und Einheit»), und
es war ihre Aufgabe, die Gegensétze im In-
nern zu iiberwinden. Das Kader rekrutierte
sich jedoch mehrheitlich aus Serben, wih-
rend die Soldaten aus allen Republiken zu-
sammengezogen wurden. Dies erklirt die
Aufsplitterung in nationale und regionale
Armeen (bis zu 20 verschiedene Verbinde)
nach Ausbruch des Biirgerkrieges.

Slowenien: Wirtschaftlich mit 20 Prozent des
Volksvermogens und 30 Prozent des Exports
stiarkste Region. Es ist die ethnisch geschlos-
senste Republik. Heute unabhingig und inter-
national anerkannt. Mitglied der KSZE.

Kroatien: Romische Tradition, katholisch
geprégt. 16 Prozent Serben, die zwischen dem
16. und 19. Jahrhundert vor den Tiirken flo-
hen, aber orthodox blieben. Im kroatisch-ser-
bischen Biirgerkrieg (wihrend des Zweiten
Weltkiegs) wurden von der faschistischen
Ustascha-Bewegung (verbiindet mit Hitler
und Mussolini) Hunderttausende orthodoxer
Serben vertrieben oder umgebracht. Tito un-
terdriickte seitdem aufkeimende kroatische
Nationalgefiihle. Unabhédngige und anerkann-
te Republik. Mitglied der KSZE.

Serbien: Tradition von Byzanz, der ortho-
doxen Ostkirche und des Islam. Untertanen
des osmanischen Reiches, verschiedene Auf-
stinde gegen die osmanische Herrschaft
(1804, 1815); im Balkankrieg (1911/12) sieg-
reich. Serbien empfindet den Westen als trei-
bende ideologisierende Kraft gegen sich und
als Unterstiitzer der autkommenden Nationa-
lismen von rechts. Es kampft fiir ein Gross-
serbien und will mit Montenegro einen dritten
jugoslawischen Staat bilden. Nach einer lan-
gen Diffamierungskampagne beschnitt Ser-
bien seiner Teilrepublik Kosovo (90 Prozent
Kosovo-Albaner) im Friihjahr 1989 die Auto-
nomierechte, die Tito ihnen 1974 gewiéhrt
hatte. 1990 losten die Serben das Kosovo-
Parlament auf, was die anderen Republiken
nicht anerkannten.

Montenegro: Will mit Serbien zusammen
einen neuen jugoslawischen Staat griinden.

Bosnien-Herzegowina: Moslemische Mehr-
heit (44 Prozent), Serben (31 Prozent), Kroa-
ten (17 Prozent). Die Serben haben im Juli
1991 einen «eigenen Staat» im Staat errichtet:
Krajina, das Grenzgebiet zwischen B.-H. und
Kroatien, mit der Hauptstadt Banja Luka.
Gegen das Auftauchen der Tschetniks in B.-H.
wurde ein «moslemischer Rat» zur Verteidi-
gung gegriindet. Am 1. Mirz 1992 wurde in
einem Referendum die Unabhingigkeit be-
schlossen. Die Anerkennung durch die EG
und andere erfolgte spit.

Mazedonien: Die Anerkennung durch die EG
hat eine griechische Dimension. Die Athener
Regierung willigt im Hinblick auf die maze-
donische Minderheit in Griechenland nur in
die Unabhingigkeit und deren Anerkennung
ein, wenn der neue Staat nicht «Mazedonien»
heisst.
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Finf Thesen
zu einer friedlichen Konfliktlosung

Die strukturellen Probleme einer Gewaltbei-
legung und einer friedlichen Losung in Ju-
goslawien lassen sich vor der historischen
Skizze in fiinf Thesen zusammenfassen:

These 1. Wer sich um den Frieden bemii-
hen will, muss die Geschichte verstehen und
darf nicht schon (Kriegs-)Partei gewesen
sein.

These 2. Der Biirgerkrieg in Jugoslawien
fillt in eine Zeit tiefgreifender Umbriiche,
die europaweit relativ friedlich verliefen.
Ausgelost wurde der Krieg ausgerechnet
durch die Einfiihrung der «Freiheit», sprich:
der ersten freien Wahlen zwischen April und
Dezember 1990. Entscheidend war jedoch
nicht die grundsatzpolitische Wahl zwischen
Kommunisten und Nicht-Kommunisten,
sondern zwischen Bewahrern der Einheit
und Sezessionisten. Anders ausgedriickt,
hitte nicht Milosevic, sondern sein Rivale
Draskovic gewonnen, hitte das am Verlauf
der Krise wahrscheinlich nicht viel geéndert.

These 3: Der Biirgerkrieg in Jugoslawien
ist in Europa eine Ausnahme, nicht aber im
Weltmassstab. Weltweit besteht ein Trend
weg von zwischenstaatlichen hin zu Biir-
gerkriegen und zwischenethnischen oder
Nationalitidtenkonflikten. Diese sind in der
Regel hartniickige Konflikte. Fast die Hilfte
der insgesamt 43 Biirgerkriege toben schon
seit iiber 10 Jahren. Bemiihungen von aus-
sen, in einem solchen Konflikt zu vermit-
teln, waren bisher liberwiegend erfolglos.

These 4: Der Zusammenbruch einer der
beiden Hegemonialmichte fiihrte zu einer
grundlegenden Verinderung in den interna-
tionalen Beziehungen. Die Blockdiszipli-
nierung entfiel. Das Dahinschwinden des
ideologischen Grundsatzkonfliktes fiihrte
demgegeniiber zu einer «Okonomisierung»
von nationalen und internationalen Ausein-
andersetzungen, d.h. zu einem Vorherrschen
von Verteilungskonflikten verschiedener
Art. Dazu gehort auch das Streben nach ei-
ner besseren wirtschaftlichen Startposition
oder zumindest nach Besitzstandwahrung.

These 5: Das Internationale System be-
ruht auf dem Nationalstaat. «One state one
vote» heisst die Formel, die die UNO als
globales System auszeichnet und die fiir die
Nichteinmischung in die inneren Angele-
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genheiten eines souverdnen Staates biirgt.
Der Staat ist im UNO-System gleichsam
sakrosankt, geschiitzt durch ein Vilkerrecht,
das eigentlich Staatenrecht ist.

Fir die Friedensbemiihungen sind so-
mit fiinf strukturelle Gegebenheiten zu be-
achten:

1. Fir Vermittlung (Mediation) eignen
sich nur unparteiische neutrale Akteure.

2. Der Biirgerkrieg in Jugoslawien hat
nicht nur innere, sondern auch dussere An-
triebsmomente, wie z.B. die europiische In-
tegration.

3. Es gibt weltweit immer mehr intra-
nationale Auseinandersetzungen, die eine
Neuorientierung der politischen und volker-
rechtlichen Instrumente verlangen.

4. Der Wegfall des Blockgegensatzes hin-
terlasst zunidchst «Unordnung» bzw. ein ord-
nungspolitisches Defizit.

5. Die UNO wie auch die Regionalorgani-
sationen setzen den funktionsfdhigen souve-
rdnen Nationalstaat voraus.

Auf dieser Grundlage soll nun die Taug-
lichkeit der Mittel beurteilt werden, die unter
den gegebenen Voraussetzungen fiir private,
bilaterale und internationale Friedensbemii-
hungen zur Verfiigung stehen.

Warum alle Friedensbemiihungen
versagten

1. Private Gewaltfreiheit: Die Friedensbe-
wegungen kennen vor allem das Mittel, auf
organisierte Gewalt mit moralischen Appel-
len und verbalen (Aufkldrung) oder mani-
festen Aktionen der Gewaltfreiheit (Soziale
Verteidigung/Protestformen) zu reagieren.
Das Problem war, dass sich weder die
Armee, noch Biirgerkriegstruppen oder
Freischirler von einer Vernunftlosung be-
eindrucken liessen, sondern dass aufgrund
historischer Erfahrungen ein Klima der
Gewalt geradezu als dienlich angesehen
wurde, nach dem Motto eines Graffito: «Wir
brauchen Krieg, denn Frieden ist der Tod».

Bei der Beurteilung, ob und inwieweit
Soziale Verteidigung hitte wirksam organi-
siert werden konnen, muss festgestellt wer-
den, dass die Unterstiitzung der jugoslawi-
schen Friedensbewegungen aus dem Aus-
land erst dann erfolgte, als bereits Gewalt die
Szene beherrschte. Die Friedenskarawane,
die im September 1991 mit 400 teilnehmen-



den Personen durch Serbien, Kroatien, Slo-
wenien und Bosnien-Herzegowina fiihrte,
hat jedoch zumindest moralischen Auftrieb
gegeben. Die ersten Proteste von Grossmiit-
tern, Miittern und Frauen in Osijek, Zagreb
und Belgrad waren sehr spontan und richte-
ten sich gegen die Gewalteskalation durch
die Volksarmee und die Sinnlosigkeit, die
eigenen Sohne gegeneinander kdmpfen zu
lassen. Aber auch die Friedensbewegung
wurde zur Partei: Die Frauen, die im Herbst
1991 in Briissel protestierten und von der
kroatischen Regierung unterstiitzt wurden,
richteten sich gegen die Gewalt der Serben
gegeniiber den Kroaten und nicht gegen
Gewalt schlechthin.

2. Bilaterale staatliche Anerkennung:
Anerkennung kann ein Mittel der Konflikt-
einddmmung sein, wenn es zum rechten
Zeitpunkt von den richtigen Staaten einge-
setzt wird. Die USA wollten in diesem Fall
das Feld den Européern uberlassen, die je-
doch historisch vorbelastet waren. Sowohl
Nachbarstaaten, wie Osterreich oder Un-
garn, als auch Deutschland oder Frankreich
galten als befangen.

3. Internationale Vermittlung und Peace
Keeping: Auf der internationalen Ebene ka-
men bisher die unterschiedlichsten Organi-
sationen und Mittel zum Zuge:

a) Die KSZE kennt vor allem das Mittel
des Appells. So appelliert die Schlussakte
von Helsinki von 1975 an die Unverletzlich-
keit der Grenzen und an die Abschworung
gegeniiber der Gewalt. Die Pariser Charta
vom November 1991 erklirt diese Prinzipi-
en als flir das gesamte Europa verbindlich.
Das Kopenhagener Dokument vom 29. Juni
1990 garantiert im Teil TV die Minderhei-
tenrechte, bei deren strikter Beachtung theo-
retisch jeder Konflikt entschirft werden
konnte. Zudem wurde ein Streitschlich-
tungsmechanismus beschlossen, wobei die
einberufene Konferenz zum Fall Jugosla-
wien ohne Ergebnis blieb.

b) Die EG kennt vor allem wirtschaftliche
Druckmittel und diplomatische Verhandlun-
gen. Wirtschaftliche Sanktionen und Kredit-
sperren konnen in Landern Wirkung zeigen,
die vom europdischen Markt abhiingig sind.
Die EG war mit 45 Prozent Aussenhandels-
anteil der grosste Handelspartner Jugosla-
wiens. Im Juli 1991 schickte die EG Beob-
achter nach Slowenien und Kroatien und

baute ihre Schiedsrichter-Rolle in Jugosla-
wien auf. Gleichzeitig setzte die EG eine
Arbeitsgruppe ein, die im Hinblick auf Ver-
handlungen Ideen iiber mogliche volker-
rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und
sicherheitspolitische Arrangements fiir ein
neues Jugoslawien vorbereiten sollte.

Der EG-Unterhdndler Lord Carrington
erreichte eine ganze Serie von Waffenstill-
standen zwischen Serbien und Kroatien. Die
200 EG-Beobachter («Eisminner») waren
jedoch eine eher problematische Erschei-
nung, weil sie weder ausgebildet noch zahl-
reich genug waren. Eine ganzheitliche Re-
gelung zeichnete sich nicht ab. In Bosnien-
Herzegowina musste die EG schliesslich
klein beigeben.

Das Problem der EG war, dass sie inner-
lich in Anhénger von Serbien einerseits und
von Slowenien und Kroatien andererseits
gespalten war. Die Uneinigkeit in der EG
war auch mit ein Grund, weshalb Gespréche
iiber die Aufstellung einer gemeinsamen
europdischen Truppe im Rahmen der WEU —
etwa fiir Ordnungseinsitze in Jugoslawien —
nicht vorankamen. Andererseits hielt sie —
bekanntlich selbst ein Biindnis von mehr
oder weniger egoistischen Nationalstaaten —
lange an der Fiktion fest, Jugoslawien werde
sich als souverine staatliche Einheit auf-
rechterhalten lassen. Hinzu kam eine Ver-
kennung der Realitdten. Man hatte die aus-
senpolitischen Moglichkeiten der EG weit
iberschitzt. Im zeitlichen Umfeld des
Maastrichter Gipfels wollte man offenbar
demonstrieren, dass es eine Gemeinsame
Aussen- und Sicherheitspolitik (GASP) be-
reits gebe. Schliesslich war die Gemein-
schaft in einem ganz anderen Sinne eben-
falls Partei. Auf die industrialisierten Repu-
bliken Slowenien und Kroatien wirkte der
europdische Sog stirker als der jugoslawi-
sche Zusammenhalt unter serbischer Domi-
nanz. Die westeuropdischen Integrations-
tendenzen beschleunigten indirekt die Wahl
Sloweniens, Kroatiens und Bosniens zwi-
schen dem reichen Europa und dem armen
Balkan.

c) Die NATO verfiigt liber militidrische
Mittel, die bisher einen klaren Kampfauftrag
im Rahmen des Ost-West-Konflikts hatten.
Im NATO-Rat, der heute auf der verzweifel-
ten Suche nach einer addquaten Aufgabe
ist, wurde diskutiert, ob das Militdrbiindnis
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nicht seine Streitkrifte auf Anfrage der
KSZE oder der UNO fiir Ordnungseinsitze
oder friedenserhaltende Massnahmen zur
Verfiigung stellen sollte.

d) Die UNO verfiigt neben ihrer morali-
schen Kraft vor allem iiber eine Tradition des
Peace Keeping durch Blauhelm-Truppen.
Der Sonderbeauftragte der UNO, Cyrus
Vance, brachte nach 14 gescheiterten Waf-
fenstillstandsabkommen immerhin das erste
Abkommen zustande, das nicht gebrochen
wurde. Die Rolle von Blauhelmen, die nun
in Kroatien — nicht aber in Bosnien — statio-
niert sind, ist begrenzt. Zum einen sind sie in
der UN-Charta nicht vorgesehen, verfiigen
also iiber keine allseits anerkannte volker-
rechtliche Grundlage. Dann wird das Ein-
verstandnis aller Streitparteien vorausge-
setzt, bevor die Blauhelme stationiert wer-
den konnen. Und schliesslich haben sie kei-
nerlei Kampfauftrag, sondern konnen einen
Waffenstillstand nur iiberwachen und er-
moglichen.

Friedenspolitische Gewissheiten gegen
Sezessionstendenzen

1. Appelle, Sanktionen, Kreditsperren, Waf-
fenstillstinde und Friedensverhandlungen
waren nur in dem Masse erfolgreich, als die
Kriegsparteien fiir sich bereits eine giinstige
Position militdrisch erkdmpft und gesichert
hatten. Losungen wurden scheibchenwei-
se — Republik fiir Republik, Region fiir Re-
gion — erkdmpft, verhandelt und erstritten.
Ganzheitliche Ansdtze und umfassende
Friedensverhandlungen blieben erfolglos.
Selbst die Waffenstillstandsabkommen ent-
halten keine tragfihigen Bedingungen und
Strukturvorschlige fiir die Zukunft.

2. Bestehende internationale Institutio-
nen reichen nicht aus, um in einem Biirger-
krieg nach dem Muster Jugoslawien wirk-
sam eingesetzt werden zu konnen. Wihrend
die zivilen Organisationen ganz auf die
staatliche Verfasstheit des internationalen
Systems fixiert sind, bereiten sich die mili-
tirischen Organisationen immer noch auf
einen traditionellen zwischenstaatlichen
~ Krieg vor.

Die KSZE als mogliche Regionalorgani-
sation der UNO ist in einer paradoxen Lage,
die so gekennzeichnet werden kénnte: Die
KSZE konnte nicht erfolgreich sein, weil sie
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keine tauglichen Institutionen erhalten hatte.
Das fiihrt nun dazu, dass sie keine tauglichen
Institutionen bekommen wird, weil sie nicht
erfolgreich war.

3. Die Hilflosigkeit europiischer Institu-
tionen in Jugoslawien einerseits und der «Er-
folg» des amerikanisch angefiihrten UNO-
Einsatzes im Golf andererseits konnten die
Neigung zu militdrischen «Ldsungen» be-
giinstigen, wie sie in der NATO diskutiert
werden. Bisher gibt es jedoch keine Beispie-
le dafiir, dass eine Drittpartei in der Lage
wire, die Austragung politischer oder mili-
tdrischer Konflikte mit Waffengewalt, aber
ohne Einwilligung der Beteiligten, zu verei-
teln und gleichzeitig eine militdrische Eska-
lation zu verhindern.

4. Die eigentliche internationale Kontro-
verse wird um die Frage der Einmischung
zugunsten der Menschenrechte versus das
Prinzip der Nichteinmischung gefiihrt. Die
Frage ist, ob im Fall blutiger Tyrannei, von
Biirgerkriegen, der Verfolgung von Minder-
heiten und bei Nationalitidtenkonflikten das
Recht auf Intervention Dritter bzw. der in-
ternationalen Gemeinschaft besteht oder
nicht. '

Die «Schutzzonen» fiir die im Irak ver-
folgten Kurden nach dem Golfkrieg konnten
hier wegweisend sein. Der Prdzedenzfall
hatte jedoch eine klare militdrische Dimen-
sion, obwohl Art. 2 Abs. 7 der UN-Charta
keine Befugnis zum Eingreifen in die inne-
ren Angelegenheiten erteilt. Trotzdem: Das
Selbstbestimmungsrecht sowie die Fragen
der Menschenrechte und des Individual-
schutzes wiirden bei der «therapeutischen
Intervention» eigentlich als Recht gegen den
Staat ausgelegt (in Anlehnung an den Inter-
nationalen Pakt iiber biirgerliche und politi-
sche Rechte, Art. 6: Gewihrleistung des
Menschenrechts auf Leben, Art. 7: Folter-
verbot, Art. 9: Verbot des rechtswidrigen
Freiheitsentzugs; UN-Menschenrechtspakt,
Art. 27: die besondere Situation von Min-
derheiten).

Traditionellerweise muss der Staat, auf
dessen Gebiet sich ein Unrecht ereignet,
selbst einwilligen, ob er eine internationale
Einmischung toleriert oder nicht. Kiinftig
wird das Selbstbestimmungsrecht angesichts
von brutaler Unterdriickung von Minderhei-
ten und Ethnien oder deren Ausschluss von
der Macht in letzter Konsequenz mog-



licherweise die volkerrechtlich gestattete
Sezession beinhalten.

Das bedeutet schliesslich, dass nur mit
friedenspolitischen Gewissheiten, mit poli-
tischen, demokratischen und partizipativen
Rechten, durch relativen Wohlstand und die
Gewihrleistung der ethnisch-kulturellen
Identitdt Nationalititen, Ethnien und Min-
derheiten zu iiberzeugen sein werden, dass
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sich Sezession nicht lohnen mag. Vielleicht
miisste man dann aber auch unparteiischer
auf die Bediirfnisse aller beteiligten Grup-
pen eingehen und Friedensverhandlungen
weniger als Seilziehen organisieren. Die
Friedensbewegung konnte hier indirekt
helfen, indem sie sich um grosstmogliche
Objektivitidt bemiiht. Das ist keineswegs
das Gegenteil von Engagement.

Ina Praetorius hat auf ihren Text «Theologie in der fragmentierten Zeit» und das vorher-
gehende Gesprdch mit Kathrin Zaugg «Uber das Putzen...» (Januarheft 1992, S. 5ff.) eine
Reihe von zum Teil sehr personlichen Zuschriften erhalten. Darunter befand sich auch eine
Kopie dieses Briefes, den August E. Hohler der Seminarleitung in Luzern schrieb und den wir

unseren Leserinnen und Lesern nicht vorenthalten mochten.

Unfreiwillige Realsatire —

zur Radiosendung

iiber das Priesterseminar Luzern
am 19. Februar 1992

Basel, 20. Februar 1992

Sehr geehrte Damen und Herren
(der Leitung des Seminars),

habe ich recht gehért? und schreiben wir
1992 oder 18927 Was in der gestrigen Radio-
sendung iiber das Priesterseminar Luzern an
Originalaussagen von Seminaristen zu ver-
nehmen war (im ersten Teil, dann stellte ich
ab), ist kaum zu glauben, aber es war offen-
bar ernst gemeint, wiewohl unfreiwillige
Realsatire.

Wie vor 30, 50, 100 Jahren: den Minnern
der «Geist», den Frauen das «Dienen» =
Kochen, Waschen, Glitten, Putzen, Einkau-
fen... Und das Ergebnis, wie damals: Pfaft-
lein ohne Ahnung vom wirklichen, ganzen
Leben, dafiir in geschniegelter Rede sich
bewegend zwischen verbotener Naivitit,
Ignoranz und pubertirem Hochmut; das
Staubsaugen der Bude etc. konnte den Stu-
dienhohenfliigen abtriglich sein. O Gott!

Red.

Zu danken 1st Klaus Heer und Urs Jecker,
dass sie diesen Mief aufdeckten; zu danken
ist den Studentinnen, die ein paar deutliche
Worte sagten. Als Mann — Dr. phil., gewe-
sener Chefredaktor, Buchautor, seit Jahren
Hausmann ohne Schaden fiir meine Seele,
im Gegenteil — rieb ich mir die Augen und
war verbliifft, oder auch nicht, der gleichen
«Geistes»haltung zu begegnen wie in mei-
ner Jugend (ich bin Jahrgang 1925) weiland
in St. Othmar St. Gallen... Wer will denn
jammern und sich wundern iiber einen Wolf-
gang Haas, wenn das am griinen Holz ge-
schieht! Oder ist er Schutzpatron?

Ich bitte Sie um zweierlei:

— diesen Brief Thren Seminaristinnen und
Seminaristen vorzulesen;

— ihnen zur Lektiire und Diskussion zu un-
terbreiten den Aufsatz: «Theologie in der
fragmentierten Zeit» von Ina Praetorius, er-
schienen in «Neue Wege», Nr. 1/1992.

Und meinerseits schliesse ich mit einer
Hoffnung: dass die abgehobenen Zoglinge
des Priesterseminars Luzern schleunigst
Gelegenheit bekommen, die «niederen»
Hausarbeiten durch eigenes Tun zu «vergei-
stigen»; vielleicht kommen sie dann auf die
Welt.

Mit freundlichen Griissen
August E. Hohler

187



	Grenzen der internationalen Friedensbemühungen um Jugoslawien

